
 
 
 
 
Info an die Lohnbuchhaltung: Fehlzeiten für die Pflege von Angehörigen 
 
 
Sehr geehrte BauSU-Lohnanwender, 
 
Nach der Einführung des neuen Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf gibt es in 
BauSU® für Windows nun mehrere Fehlzeiten bezüglich der Pflege von Angehörigen. 
 

Diese wollen wir Ihnen kurz vorstellen: 

 
Nr. Art der Fehlzeit Auswirkungen DEÜV-Meldewesen 
1. Pflegezeit mit vollständiger Freistellung 

 
Name der Fehlzeit in BauSU für Windows: 
Pflegezeit mit vollständiger Freistellung 
 

Kürzung der SV-Tage 
Anwendung der Tages-
BBG 
 
 
 
 
 
(§§ 3, 4 PflegeZG) 

Abmeldung 
(Grund der Abgabe=30)
mit dem Tag der der 
Fehlzeit vorausgeht 
 
Anmeldung bei 
Wiederaufnahme 
der Arbeit 
(Grund der Abgabe=10) 

2. Kurzzeitige Arbeitsverhinderung wegen 
Pflege ohne Bezug von 
Pflegeunterstützungsgeld 
 
Name der Fehlzeit in BauSU für Windows: 
Kurzfr. Av wegen Pflege ohne 
Unterstützungsgeld 
 
 
(bis zu 10 Arbeitstage) 
Alternativ ist es auch möglich, die Fehlzeit 
– unbezahlter Urlaub – zu verwenden 

SV-Tage/Mitgliedschaft 
laufen weiter; in Monaten 
mit 30 SV-Tagen 
Anwendung Monats-BBG; 
bei Teilmonaten 
Anwendung Tages-BBG 
 
 
 
 
 
(§ 2 PflegeZG) 

Meldesachverhalt 
grundsätzlich 
nicht gegeben, weil max. 
10 Arbeitstage möglich 
sind. 

3. Bezug von Pflegeunterstützungsgeld 
 
Name der Fehlzeit in BauSU für Windows: 
Bezug von Pflegeunterstützungsgeld 
 
gültig ab 01.01.2015 
 
(bis zu 10 Arbeitstage) 

Kürzung der SV-Tage; 
Anwendung der Tages-
BBG 
 
 
§ 192 Abs. 1 Nr. 2 SGB V, 
§§ 223, 224 SGB V, 
§ 7 Abs. 3 Satz 2 SGV IV 

Meldesachverhalt 
grundsätzlich nicht 
gegeben, weil der 
Anspruch auf 
Pflegeunterstützungsgeld 
auf max. 10 Arbeitstage 
begrenzt ist. 

 
 
Freundliche Grüße 
Ihr BauSU Team 


